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Mndntnlchts

Monatsblatt.
(M. ZahrMNg.)

Nr. (5hur, April.

Erscheint E»bc jck>en Mounts und kostet jährlich in Chnr Frk, 2, «!<> Rp,, oiièwiirtS
franko in der ganzen Schweiz Fr, 8, Bcstclliiiigeii nehnien alle Postninter an,

Redaktion von à llsassnli, Z Theostalkl nnd L«rrgiaäör.

^nlialtöverzeichnifi: I) Ans dcni Berichte der Kommissio» nlier die t?cn>einnknng,
2) Benierknngen über den Zeichnnngênnterricht in den Volksschulen, 8j Resultat
der diesjährigen Rekrutenprnfnngen betreffs Schulunterricht, 4j FrüblingSver-
samnilnng des Vereins schweizer Lnndwirthc in Licstal, ü> Schnlnachrichteii, k>

MonatSchronik, 7> Verschiedenes, 8) Berichtigungen

Aus driu Errichte der Koiiltuissiou über die Geineittdeatzuuq.

Die Koimnissioit sand bei ihrer Besammlung am 27. März ein

»m angreiches Material vor, ans welchem sie sich erlaubt, zur nähern
Beleuchtung nnd Begründung ihrer Anträge zunächst nachfolgende, sach-

liche Berbältnisse vorzuführen:

I, Dus gänzliche Verschwuudtuscin der Gemeindcatzung in allen andern
Kantonen der Schweiz und im ganzen benachbarten Auslande.

Es möchte Manchem auffallen, daß während je die einsichtigstkn
nnd strebsamsten lkandwirihe unseres Kantons schon seit Beginn dieses

Jabrbnndcrts auch bei uns, aber leider! fast vergeblich auf die Beseitigung

des Instituts der Gcmeinatzung drangen und diese Bemühungen
fast alle Dezennien Mit neuen Anstrengungen wiederholten, ohne es weiter

zu bringen, als bis zum Durchkämpfen des bloßen „Grundsatzes
der tz o s k ä n fl ich ke it" ; — anderswo die Gemeinatzung, weil sie sich

überall als schädlich, die Hebung der ikandwirthschaft und Bodcnproduk»

tion hindernd und dem Begriff nnd der Natur des Eigenlhumerechtes

widersprechend erwiesen hat, gleich den Bodenzinsen, Zehnde» und andern

feudalen Pasten allcnihalbcn, wo sie früher bestund, schon längst
abgeschafft und ansgehoben worden ist.

Aus den Schreiben der Kantouskanzlcie» geht nämlich hervor, daß

die kleine» Kantone der inner» Schweiz, obscho» mitten in
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den Bergen liegend und, wie wir, wesentlich nus Wicscnkultur, Viehzucht
und Molkcnwirtbschaft angewiesen, das Institut der Gemeinatznng ans

fremdein Eigenthum gar nie gekannt bade».

Die Kantone der westlichen Schweiz, wie Freiburg, Wallis und
Neuschatcl, drei ebenfalls in den Bergen steckende und bezuglich der laud-
wirthschaftlichcn Produktion uns verwandte Kantone alt römisch-helvetischer

Abkunft hingegen hatten früher das Institut der Gemeinatzuug,

doch wurde diese in den Jahren 1807, 1808 und 1809 in allen diesen

Kantonen abgelöst oder aufgehoben.

Die Kanzleien der nördlichen Kantone haben unsere Anfragen zum
Theil gar nicht verstanden, so wenig ist dieses Institut dorten bekannt

oder doch so sehr »erschollen. Einzig Aargau sandte ein Abschaffungs-
gcsetz vom Jahre 1805, vas s. Z. schon im „Neuen Sammler" als
Muster für Bünden abgedruckt worden war. Andere Kantone glaubten,
eö handle sich um die Theilung der „Allmenden", welche dorten bekanntlich

auch schon in Kulturland umgewandelt worden sind, nicht ahnend,

daß wir in Bünden erst ans der landwirthschastlichen Entwicklungsstufe
stehen, wo es sich darum bandelt, ob die eigentliche Bodenkultur
überhaupt erlaubt und möglich sein oder umgekehrt das sog. Kulturland
in gewisser Hinsicht bloße „Allmcnd" bleiben müsse.

Einzig Tcssin war bis zum Jahre 1845 mit der Gemeinatznng

theilwcsse noch beglückt. Tcssin fand es aber für nöthig, deren Abschaffung

sich dermaßen angelegen sein zu lassen, daß es sogar eine „Steuerfreiheit"

von zehn Jahren denen versprach, welche in Folge der Aufhebung

AtzungSland unter den Pflug nehmen würden und allen klebrigen

im Meilern gesetzlich zusicherte, daß der in Folge der Aufhebung der

Atzung größere Werth des Bodens bezüglich der Steuern nicht in Betracht

gezogen werden solle. Tessin seyte auf diese Weise eine förmliche Prämie
auf die Atznngsabschoffung aus. Soweit die Schweiz.

Daß die ìlandwinhschast der i!or. bardei im Süden und Süddeutsch-

lands im Norden wesentlich aui Frnchtwecbsel beruht und der Pflug in
diesen unsern beiden Kornkammern vorherrsch', mithin von einer Gemeinatzung,

dieser mörderischen Feindin eines jeden schwunghaften Ackerbaues

nicht die Rede sein kann, ist allenthalben bekannt.

Interessant für die vorliegenoe Frage ist es aber zu ersehe», daß

selbst in unserm gebirgigen, sonst nicht übermäßig sortschrittsei'rigen
Nachbarlande Tyrol, wo fast alle Boden- und klimatischen Verbältnisse,
selbst die übergroße Güterzerstückclung und kleine Dorfschaften zu Hause
find, die Gemcinatzung theils seit Jahrhunderten verschwunden, theils seit

SO—60 Jahren gesetzlich ebenfalls völlig abgeschafft wurde.
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Somit stobt denn Bünde» mit diesem U e b e r b l ci b se l

wenn nickt gerade der Nomade »zeit, so doch wenigstens
anderswo ganzlich verschwundener mittelalterlicher
oder gar vormittelalterlicher Rechtsverhältnisse nllein
noch da mitten in Europa.

Die Kommission maßt sich kein Urtheil darüber zu, ob dies ein

Zeichen besonders tiefer landwirthschastlicher Einsicht ist oder nicht. Sie
läßt es dahin gestellt, ob diese sog. „ehrwürdigen alten Rechte und
Gewohnheiten" ein Denkmal der Freiheit und der Civilisation sind oder

nickt! Der Abstammn»., nach rühren dieselben sedensallo noch aus einer

Zeit her, die man sonst für die Zeit des Drucks und der Unfreiheit
anzusehen gewobnt ist.

Die Kommission hat sich übrigens ernstlich bemüht, die zu Gunsten

der Atzung gewöhnlich vorgebrachten Gründe näher zu untersuchen und

zu prüfen, ohne sich jedoch irgendwie von der Stichhaltigkeit derselben

überzeugen zu können. Denn mit dem bloße» ganz banalen Schlagwort,
daß „unsere besondern oder sogenannten absonderlichen Verhältnisse" die

Fortdauer eines jeden exzeptionellen Unfugs rechtfertigen, kann man doch

gewiß nickt jedes rationelle Bestreben kurzweg abspiisen und es muß
dock am Ende selbst dem größten Freunde des Atzungsinstitutes wenigstens

befremdlich erscheinen, daß wir Bündner mit dieser angeblich
so äußerst „konvenabeln Einrichtung" nunmehr ganz und absolut allein
zurückgeblieben sind unter den mitteleuropäischen Völkern aller Zungen,
Koni ssionen, aller Konstitutionen und aller Nationalitäten.

Nachdem übrigens der bochlöbl. Große Raih vom Jahre t862
einstimmig den Auftrag ertheilt hat, aus Mittel und Wege bedacht zu sein,

um diesen jede reelle, bedeutendere landwirthschaftlicke Entwicklung ver-

unmöglickenden Mißbrauch endlich in „durchgreifender" Weise zu

entfernen, glauben wir uns jedes weitern Nachwelses über die hohe

Wünschbarkeit des Verschwindend der Genicinatzung emballe» zu sollen.

Denn einem Ueberzengten darf man keine weitern Beweise aufdringen.

Wir geben daher

II. zu enter kurzen Darstellung der bei uns noch herrschenden Atzllligs-

vcrhiiltnisse über.

Wir haben dieselben theils den eingegangenen offizielle» Berichten

der Tit. Gemcindsvorstande, theils einer Reihe uns gefällt.,st zugesandten

Mittheilungen entnommen. Wenn tcssenungechtet in Bezug auf einzelne

Termine uud Uebungen Ungenauigkeckcn vorkommen dürften, so muß man

diese hie und da wohl der Lückenhaftigkeit und Unrichtigkeit der Berichte,



theils dem gänzliche» Ausbleibe» derselbe» Seitens einzelner Geineinde»

zuschreibe».

Im Ucbrigen ist es bekannt, daß bezüglich der Ausübung der rse-
meinatzung in den verschiedenen Geineinden und LandeSgegcnden es se--

weilen ganz verschieden gehalten wird.
Von Alters her ohne das I » st > t u t d er G e m e i » a tz n n g waren

nur einzelne Landschaften und Gemeinden deutschen Ursprungs, wie

Davos, Versam, Savien, Tschappina u. s. w. Nur in beschränktem Maße
ist diese mißbräuchlich ausgekommen, aber kaum als wirkliche Gemcin-

atznng anzusehen in Tcnna und St. Antönien.
Am stärksten und üppigsten wuchert dieses Institut »och im Oberland,

in weit geringerm Grade un Prättigan, mit großen Variationen
in den andern Landesgegcnden.

Ganz aufgehoben oder ihren. Verschwinden nahe ist die Atzung in
2l Gemeinden, nämlich in Chur, Fläsch, JeninS, JgiS, MalanS, Unter-

vaz.HDavos, Tschicrtschen, Bonaduz, Versam, Jlanz, Schnaus, Soazza,
Brusio, Nusenen, Erosc», BevcrS, Safien, Tschappina, MastrilS und

Rodels.

In einer Reihe anderer Gemeinten sind einzelne Güterlagen oder

einzelne Privatgrnndstücke atznngSfrei. Eine Anzahl Gemeinden kennt

keine Frühlingsatzung und in weitaus dem größer» Theil des Landes

ist die FrühlingSatznng nur für das Schmalvieh gestattet und auch

diese Schmalviehatzung ist an vielen Orten für die v. Schweine ganz
untersagt, an andern für die Schafe beschränkter als für die Ziegen.
Doch wird aus allen LandeSgegenden ohne Unterschied bitterlich darüber

geklagt, daß gerade diese FrühlingSatznng für die Kulturen und den

Wiesenbau, sowie iür die Obstbaumzucht und die Waldungen von den

allertraurigsten und schädlichsten Folgen sei. Ja! eS gibt Gemeinden,

wo daS Atzuugswesen soweit getrieben wird, daß der Eigenthümer kaum

drei volle Monate des Jabres wirklich ireieS Verfügungsrecht über

seinen Grund und Boden hat und daß natürlich der Ertrag desselben

auch für diese paar Monate zum Boraus verkümmert und verdorben

wurde durch d>e Atzung.

In einein Berichte beißt es daher ganz richtig, der G r u n d e i g cn -

thumer könne daher fast »nr als „temporärer Nutznießer"
seines eigenen Grund und Bodens wahrend höchstens '/, Jahr angesehen

werden, Dessenungeachtet müsse er aber die ganze Grundsteuer an

Staat und Gemeinde bezahlen ohne Abzug für AtzungSrcchte, während
die Atzung doch sicherlich mehr drücke, als eine Hypothekenschuld. Ob
daS gerecht und billig sei?
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Und bei solche» Verhältnisse» soll man sich wundern darüber, daß

wir säbrlich für ca. Fr. 1,559,090 an Getreide und Mehl einführen,
ebenso für ca. Fr. 459,900 an Käs und Butter und daß dasür die

Hälfte unserer milizpflichtigen Mannschaft sich loskaufen muß. um während

der besten Zeit des Gebens im Auslande ihr Brod zu suchen?

Und in welchem Lande wird die Weidgcrecktigkeit auf den Privat-
gchern soweit getrieben? Antwort: In demjenigen Kanton der Schweiz,
welcher an Allmen de n und Alpen gegen eine Million (wir sagen

ca. 1 Million) Juchane Comunalweidland besitzt, somit fast '/z deö ge-

sammten Alpen und Weidelandes der Schweiz!
Vergleichen wir aber unsere Einwohnerzahl, unsern Molkenhandel,

unsere Viehprodnktioii mit denjenigen der andern Schweizerkanlone, so

ergibt dieser statistische Vergleich für uns ein so beschämendes Resultat,

daß schon dieses genügen sollte, uns schleunigst zur Abschaffung der Atzung

zu bewegen. Der um 12 Quadratstundeu kleinere Kanton Bern pro«
duzirt dagegen neben vielem Jung- und Mastvieh allein an Molken
für ca. Fr. 7,099.000 (7 Millionen) per Jahr.

Ehe wir aber zur Bezeichnung der Mittel und Wege5 die uns

zum letztern Ziele fübren könne», schreiten, glauben wir hier nicht die

Bemerkung unterdrücken zu sollen, daß die ärmere Bevölkerung
unseres Landes in der Beibehaltung der Atzung eine Art
Aequivalent erblickt für die unentgeltliche Benutzung der
Allm e n d en und Alpen Seitens der größe rn Grundbesitzer.

Es ist nicht Aufgabe unserer Kommission, bezüglich der Nutznießung
der Gemcindsutilitäten hier näher einzutreten, indessen können wir nicht

umbin, diese thcilweisc Connerität hier hervorzuheben, damit man,
wenn nicht gleichzeitig, so doch nach und nach allseitig gerecht werde und

dadurch auch für die Eomunalgüter bessere Zeiten anbahne.
Denn die Kommission glaubt, daß die beiden Lampyi «Grundsätze,

nämlich sowohl der eine Grundsatz, wonach jedem einzelnen

„Bürger", wie der andere, daß den einzelnen „Grundstücken" die

Nutznießung des Gemeindelands zustebe, beide total salscb sind.
Tas Gemeindeland gebölt nach unserer Ansicht der „moralischen

Person" der Korporation als solche und die dabenge» Einkünfte

„sollten" demnach durch Grasmietben, Verpacht»»., u. s. w. in die

Kasse der Korporation und zwar zu öffentlicden Zwecken fließen,
nicht i» die Tasche des einzelnen Individuums! Dadurch gewinnen die

Korporationen die Mittel zur Erhaltung ihrer öffentlichen Institute, wie

Schulen, Armenpflege, Krankenpflege ?c. und so hat denn auch der Aer-

merc einen wirklichen Halt an der Gemeinde und einen direkten Nutzen
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à sich und seilic Familie, der weit höber eiiizuschlageii ist, als die paar

Ziegen, welche im Frühling und Herbst auf den graölosen, abgemähte»

Wiesen eine kümmerliche, aber dem Landbau nichtsdestoweniger höchst

nachlheilige Nahrung finden.

Hieraus folgen die speziellen Antrage.

Bemerkungen über den Zeichnnngsunterricht in Volksschulen.

sTheiliveisc »ach Hcntschet,)

Es wurde mehrfach die Wahrnehmung gemacht, daß der Zelchnuiigsunter-

riebl in den büntnerischen Volksschulen in vielen gar nicht und in manchen

unzweckmäßig ertheilt wird. Dieser Umstand veranlaßt uns, hier einige Bemerkungen

über diesen Gegenstand zu bringen, welche den Zweck haben i die Lehrer

unsers Kantons neuerdings ans den großen Werth des fraglichen Unterrichts

aufmerksam zu machen, und einige — wen» auch unmaßgebliche Winke über

dessen Ertheilung zu geben.

Zuvörderst muß der weitverbreiteten aber unrichtigen Ansicht entgegengetreten

werden, als ob das Zeichnen nur oder auch nur hauptsächlich Zwecken deo

praktischen Lebens dienen würde und folglich blos da zu Pflege» wäre, wo die

Schüler Aussicht haben, in ihrem spätern Leben und Berns von dieser Kunst

Gebranch zu machen. Dem ist nicht so. Wen» der Zcichnungsunterricht

gehörig ertheilt wird, werde» im Schüler durch denselben verschiedene Kräfte

angeregt, bethätigt »iid in Folge dessen entwickelt, Kräfte, die an und für sich ei»

werthvolles und unvergängliches Gut bilden. Fassen wir die Zwecke, welche

durch den Zeichnungsunterricht angestrebt werde», knrz zusammen, so find es

folgende i

1, Bildung des Auges und der Hand oder Entwickelung
der Fähigkeit zum richtigen Auffassen und Darstellen der
Formen,

Die Kenntniß dessen, was Gott geschaffen, und dessen, was der Mensch

gemacht hat, beruht zum großen Theile darauf, daß die Form der Dinge richtig
erkannt und aufgefaßt werde, Ist doch die Form eine der wichtigsten

Erscheinungsweisen der Körperwelt Daß die Kenntniß der Schöpfung von Wichtigkeit
sei, wer wollte das bezweifeln? Wenn der liebe Gott seine Werke so mannig.
gebildet, »iid wen» er uns das Vermöge» gegeben bat, uns dieser Bildungen
bewußt zr, werden, so wird er wohl auch gewollt haben, daß wir nicht blind
durch die Welt gebe» lind daß nicht n»r für die Naturforinen das Auge des

Kindes ausgetha» werde, sondern auch für die Forme» der Kunstwclt, damit nicht

nur bald eine Pflanzen-, bald eine Thiergestalt, bald der Lauf eines Flusses,
der Zug eines Gebirges, sondern eben so sehr die Bauart eines HauseS, die
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